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Geschäftsreglement des Einwohnerrates  

 

Entwurf für die 2. Lesung 

 

Der Einwohnerrat Pratteln 

beschliesst: 

I. 

Das Geschäftsreglement des Einwohnerrates vom 27. November 19721 wird wie folgt geän-

dert: 

 

1.6.4 

Die Mitglieder des Einwohner- und des Gemeinderates werden zu jeder Sitzung durch das 

Einwohnerratspräsidium schriftlich eingeladen. Die Einladungen werden zusammen mit dem 

Geschäftsverzeichnis mindestens 14 Tage vor der Sitzung publiziert. Auf Wunsch werden 

einem Einwohnerratsmitglied die Unterlagen weiterhin in Papierform zugesendet.  

 

1.9.4.2 

Protokolle und Beschlüsse werden digital aufbewahrt. Dabei ist die bundesrechtliche 

Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher zu berücksichtigen. 

 

2.6.1 

Zu Beginn jeder Sitzung werden das Namensverzeichnis der Mitglieder und allfällige Ent-

schuldigungen für Absenzen verlesen. Die Mitglieder haben pünktlich zur Sitzung zu er-

scheinen. Wer nach dem Apell kommt, wird in die Präsenzliste eingetragen.  

2.7.4  

Das Protokoll jeder Sitzung wird mit dem folgenden Geschäftsverzeichnis publiziert. 

2.7.4.3  

Nach Ablauf der Publikationsfrist von 14 Tagen und Erledigung der Einsprachen wird das 

Protokoll vom Präsidenten/von der Präsidentin und vom/von der Protokollführer/in als ge-

nehmigt unterzeichnet.  

2.7.4.4  

Das Protokoll der letzten Sitzung einer Amtsperiode wird 30 Tage nach Publikation vom/von 

der Präsident/in und vom/von der Protokollführer/in als genehmigt unterzeichnet, wenn keine 

Einsprachen erfolgt sind.  

2.7.5  

Das Protokoll kann auf der Gemeindeverwaltung entgeltlich bestellt werden.  
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2.7.5bis (neu) 

Die Diskussion während der Einwohnerratssitzung wird auf Tonträger aufgezeichnet 

und zehn Jahre lang im Internet zur Verfügung gestellt.  

3.1.1.1  

Sämtliche Vorlagen (Anträge, Berichte und Beschlussentwürfe) des Gemeinderates und der 

Kommissionen sind allen Mitgliedern des Rates spätestens 14 Tage vor der Sitzung zugäng-

lich zu machen. Die Verwaltung wird umfangreiche Arbeitsunterlagen weiterhin in Pa-

pierform zustellen. Auf Wunsch werden den Ratsmitgliedern die Unterlagen in Papier-

form zugesandt. 

3.1.1.2  

Die Einwohnerrats-Vorlagen können auf der Gemeindeverwaltung entgeltlich bestellt wer-

den. 

3.3.1.3.1 

Nach Abschluss der Beratungen haben die Kommissionen dem Rat schriftlich Bericht zu 

erstatten und Antrag zu stellen. Diese Vorlagen werden für die Mitglieder aufgeschaltet. 

3.4.3 

Die Stimmabgabe erfolgt normalerweise elektronisch. Der Präsident oder die Präsidentin 

kann mitstimmen. Bei Stimmengleichheit gibt er resp. sie den Stichentscheid. 

8.1bis Schlussbestimmung (neu) 

Die Aufnahmen und deren Publikation gemäss Ziffer 2.7.5bis erfolgen bis zum 1. Juli 

2022. 

 

 

Diese Änderung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 

 

 

Pratteln,  Namens des Einwohnerrates 

 Der Präsident Die Sekretärin 

 

 Stephan Ebert Ulrike Schmid 

 


